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T01 AMPRION GMBH 
 

Schreiben vom 18.07.2024 
 
„im Planbereich der o. a. Maßnahme verlaufen kei-
ne Höchstspannungsleitungen unseres Unterneh-
mens. 
Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich weiterer 
Versorgungsleitungen die zuständigen Unterneh-
men beteiligt haben.“ 
 

  
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
 
 

 

 
T02 BUND SAARLAND E.V. 

HAUS DER UMWELT 
 

 
Keine Stellungnahme abgegeben 
 
 

  
 
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
 

 
T03 BUNDESANSTALT FÜR 

IMMOBILIENAUFGABEN 
SPARTE VERWALTUNGSAUFGABEN 
 

 
Keine Stellungnahme abgegeben 
 
 

  
 
 
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
 

 
 
T04 BUNDESNETZAGENTUR FÜR ELEKTRIZITÄT, 

GAS 
TELEKOMMUNIKATION, POST UND 
EISENBAHN 
 

 
Schreiben vom 14.08.2024 
 
„ihre Anfrage bezieht sich zwar auf § 4 BauGB; in 
der Sache ist Ihr Anliegen jedoch in 2 Teilgebiete 
zu unterscheiden: 
Zum einen erhalten Sie ggf. von der für den Aus-
bau der Elektrizitäts-Übertragungsnetze zuständi-
gen Stelle bei uns im Hause (verfah-
ren.dritter.nabeg@bnetza.de) eine Stellungnahme. 
Zum anderen gibt die Bundesnetzagentur im Be-
reich Funkbetroffenheit keine Stellungnahme im 
Sinne des § 4 Abs. 2 BauGB ab, da ihr Aufgaben-
bereich durch die Planung nicht berührt werden 
kann. Der Aufgabenbereich der Bundesnetzagen-
tur im Bereich der Frequenzverwaltung ergibt sich 
aus den Vorschriften des Teils 6 des Telekommu-

  
 
 
 
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
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nikationsgesetzes (,,Frequenzordnung"). Die da-
nach gemäß § 88 TKG bestehende Aufgabe der 
Bundesnetzagentur zur Sicherstellung einer effi-
zienten und störungsfreien Frequenznutzung be-
zieht sich auf die physikalischen Auswirkungen von 
verschiedenen Frequenznutzungen untereinander, 
jedoch nicht auf Beeinträchtigungen von Fre-
quenznutzungen durch Bauwerke. Letztere sind 
keine Funkstörungen im Sinne des Telekommuni-
kationsgesetzes. Sofern also die Bundesnetzagen-
tur Informationen über Frequenzzuteilungsnehmer 
im zu beplanenden Bereich übermittelt, geschieht 
dies nicht in Ausfüllung ihres eigenen Aufgabenbe-
reichs, sondern im Rahmen von Amtshilfe nach § 5 
Abs. 1 Nr. 3 VwVfG. Nach § 5 Abs. 3 Nr. 2 VwVfG 
braucht die ersuchte Behörde Hilfe nicht zu leisten, 
wenn sie die Hilfe nur unter unverhältnismäßig 
großem Aufwand leisten könnte. 
In diesem Zusammenhang muss berücksichtigt 
werden, dass auch die Bundesnetzagentur zahlrei-
che Anfragen von Bauplanungsbehörden erhält. 
Um die Verhältnismäßigkeit im Hinblick auf die 
zahlreichen Anfragen von Bauplanungsbehörden 
zu wahren, hat die Bundesnetzagentur das in Rede 
stehende Formular entworfen. Das Ausfüllen des 
Formulars ist demnach zwingend erforderlich. Bitte 
haben Sie Verständnis, dass unsererseits keine 
weitere Bewertung ohne das vorzulegende Formu-
lar erfolgt. 
Sollte die Baumaßnahme eine Bauhöhe von unter 
20 Meter aufweisen, dann ist eine Betroffenheit 
des Richtfunks durch die Planung unwahrschein-
lich. In diesem Fall ist eine Richtfunk-Untersuchung 
nicht erforderlich. 
Hinweise zum Beteiligungsverfahren des Referates 
226 der Bundesnetzagentur 
---------------------------------------------------------------- 
Das Formular „Richtfunk-Bauleitplanung" sowie 
unsere Hinweise entnehmen Sie 
unserer Internetseite 
www.bundesnetzagentur.de/bauleitplanung“ 
 

 
T05 BUNDESPOLIZEIDIREKTION KOBLENZ 

 
 

Keine Stellungnahme abgegeben 
 
 

  
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
 
 

 
 
T06 CREOS DEUTSCHLAND GMBH   
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PLANAUSKUNFT 
 

 
Schreiben vom 17.07.2024 
 
„die Creos Deutschland GmbH betreibt ein eigenes 
Gashochdruckleitungsnetz sowie ein eigenes 
Hoch- und Mittelspannungsnetz inklusive der zu-
gehörigen Anlagen. Für folgende Leitungen bzw. 
Leitungsabschnitte inklusive der zugehörigen An-
lagen wurde die Creos Deutschland GmbH mit der 
Betreuung beauftragt: 
• Kokereigasleitungen der Zentralkokerei Saar 
GmbH (Z.K.S.) 
• Sauerstoff- und Stickstoffleitungen im Saarland 
der Nippon Gases Deutschland GmbH 
• Biogasleitung Ramstein der Stadtwerke 
Ramstein-Miesenbach GmbH 
• Gashochdruckleitungen im Bereich Friedrichsthal 
der energis-Netzgesellschaft mbH 
• Gasleitungen der Villeroy & Boch AG in Mettlach 
• Gasleitungsabschnitt Speyer Südost (Anschluss-
leitung G+H) der Stadtwerke Speyer GmbH 
• Gasleitungsabschnitt Fischbach Neunkirchen der 
lqony Energies GmbH 
• Gasleitungsabschnitt Erdgasanschluss Ford 
Saarlouis der lqony Energies GmbH 
Für diese Leitungen bzw. Leitungsabschnitte und 
Anlagen erfolgt die Planauskunft durch die Creos 
Deutschland GmbH. 
Zu Ihrer Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass im ange-
fragten Bereich keine Anlagen der Creos Deutsch-
land GmbH und keine der von uns betreuten Anla-
gen vorhanden sind.“ 
 

 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
 

 

 
T07 DEKANAT SAARBRÜCKEN 

DEKANATSREFERENT THOMAS EQUIT 
 

 
Keine Stellungnahme abgegeben 
 
 

  
 
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
 

 
 
T09 DEUTSCHE BAHN AG 

DB IMMOBILIEN 
 

 
Schreiben vom 17.07.2024 
 
„DB Immobilien ist das von der DB lnfraGO AG 
(ehemals [DB Netz AG]/ [DB Station & Service 

  
 
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
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AG[) bevollmächtigte Unternehmen für die Abgabe 
von Stellungnahmen bei Beteiligungen Träger öf-
fentlicher Belange. 
Gegen den o.g. Bebauungsplan bestehen aus 
Sicht der DB lnfraGO AG keine Einwendungen. 
Aufgrund eines Abstandes von ca. 688 m zur 
nächsten aktiv betriebenen Bahnstrecke Nr. 3250 
(Saarbrücken - Homburg) halten wir eine Beteili-
gung im weiteren Verlauf des Verfahrens für nicht 
erforderlich. 
Bitte beachten Sie: 
Ab 1. Januar 2024 wurden die DB Netz AG und die 
DB Station&Service AG in eine neue Gesellschaft 
zusammengeführt: die DB lnfraGO AG. 
Die alten Firmenbezeichnungen (DB Netz AG / DB 
Station & Service AG) sind zum Jahreswechsel er-
loschen. Weitere Informationen finden Sie hier: 
http://www.dbinfrago.com/“ 
 

 
T10 EISENBAHN-BUNDESAMT 

AUßENSTELLE FRANKFURT/SAARBRÜCKEN 
 

 
Schreiben vom 12.08.2024 
 
„Ihr Schreiben ist am 17.07.2024 beim Eisenbahn-
Bundesamt eingegangen und wird hier unter dem 
o. a. Geschäftszeichen bearbeitet. Ich danke Ihnen 
für meine Beteiligung als Träger öffentlicher Belan-
ge. 
Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zuständige 
Planfeststellungsbehörde für die Betriebsanlagen 
und die Bahnstromfernleitungen (Eisenbahninfra-
struktur) der Eisenbahnen des Bundes. Es prüft als 
Träger öffentlicher Belange, ob die zur Stellung-
nahme vorgelegten Planungen bzw. Vorhaben die 
Aufgaben nach § 3 des Gesetzes über die Eisen-
bahnverkehrsverwaltung des Bundes berühren. 
Die Belange des Eisenbahn-Bundesamtes werden 
von der Planung „Bebauungsplan Nr. 141.01.35 
„Südlich Mecklenburgring 74 & 76" im Stadtteil St. 
Johann der Landeshauptstadt Saarbrücken, Früh-
zeitige Beteiligung" nicht berührt. 
Insofern bestehen keine Bedenken. 
Sofern dies nicht ohnehin veranlasst worden sein 
sollte, wird die Beteiligung der lnfrastrukturbetrei-
berin DB lnfraGo AG als Trägerin öffentlicher Be-
lange über die Koordinationsstelle: Deutsche Bahn 
AG, DB Immobilien, Region Mitte, Karlstraße 6, 
60329 Frankfurt am Main, E-Mail-Adresse: bau-
recht-mitte@deutschebahn.com empfohlen. 

  
 
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
 

 



Anlage 4 
TÖB  

BBP Nr. 141.01.35  
„Bebauungsplan „Südlich Mecklenburgring 74 & 76““ 

im Stadtteil St. Johann 

Seite 5  

Stellungnahmen gem. § 4 Abs. 1 BauGB der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
- Frühzeitige Beteiligung - 

Beteiligung mit Schreiben vom 16.07.2024 Frist zur Stellungnahme bis 16.08.2024 
 

Stellungnahme:  Ergebnis der Überprüfung: 
 

 5 

Denn das Eisenbahn-Bundesamt prüft nicht die 
Vereinbarkeit Ihrer Planungen aus Sicht der Be-
treiber der Eisenbahnbetriebsanlagen.“ 
 

 
T11 ENERGIS-NETZGESELLSCHAFT MBH 

 
 

Schreiben vom 22.07.2024 
 
„wir beziehen uns auf Ihre E-Mail vom 16. Juli 
2024. Die energis-Netzgesellschaft mbH nimmt 
auch die Belange der energis GmbH wahr und be-
antwortet Ihre Anfrage wie folgt: 
Im genannten Bereich sind Versorgungseinrichtun-
gen der energis-Netzgesellschaft mbH und der 
energis GmbH weder vorhanden noch geplant. 
Gegen den Bebauungsplan mit der Nr. 141.01.35 
bestehen keine Einwände. 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Ver-
fügung.“ 
 

  
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
 
 

 

 
T12 ENERGIE SAARLORLUX AG 

 
 

Keine Stellungnahme abgegeben 
 
 

  
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
 
 
 

 
 
T13 EV. KIRCHENKREIS SAAR-WEST 

KIRCHENKREIS SAAR-WEST 
 

 
Keine Stellungnahme abgegeben 
 
 

  
 
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
 
 
 

 
 
T14 IQONY ENERGIES GMBH 

VORMALS STEAG 
 

 
Schreiben vom 17.07.2024 
 
„die lqony Energies GmbH ist von den genannten 
Planungen nicht betroffen, insbesondere sind in 
dem von Ihnen gekennzeichneten Planbereich kei-
ne Medienleitungen in unserem Zuständigkeitsbe-

  
 
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
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reich vorhanden. 
Die Verbindlichkeit dieser Auskunft hat eine Gültig-
keit von einem Monat beginnend ab dem Datum 
der Zustellung.“ 
 

 
T15 EVS ENTSORGUNGSVERBAND SAAR 

 
 

Schreiben vom 25.07.2024 
 
„in dem von Ihnen angefragten Bereich befinden 
sich keine Sammler des EVS. 
  
Über mögliche Leitungsverläufe anderer oder der 
Kommune liegen uns keine Informationen vor. 
  
Wir weisen darauf hin, dass sich diese Auskunft 
ausschließlich auf den Verlauf der Sammler be-
zieht. 
Soweit weitergehende Informationen, z.B. zu Ei-
gentums - oder Nutzungsangelegenheiten von o-
der an Grundstücken erforderlich sind, 
sind diese von den jeweils zuständigen Stellen 
beim EVS oder anderen betroffenen Stellen, wie 
z.B. Gemeinde, Grundbuchamt, Eigentümern ein-
zuholen. 
  
Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.“ 
 

  
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
 
 

 

 
T16 HANDWERKSKAMMER 

DES SAARLANDES 
 

 
Keine Stellungnahme abgegeben 
 
 

  
 
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
 
 
 

 
 
T17 IHK SAARLAND 

 
 

Schreiben vom 31.07.2024 
 
„mit dem oben genannten Bebauungsplan sollen 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Nachverdichtung eines Wohngebietes mit zwei 
Mehrfamilienhäusern mit Wohnungen des sozialen 
Wohnungsbaus in der Stadt Saarbrücken geschaf-
fen werden. Aus der Sicht der gewerblichen Wirt-

  
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
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schaft haben wir, insbesondere was Art und Maß 
der baulichen Nutzung betrifft, keine weiteren An-
regungen und Bedenken vorzutragen.“ 
 

 
T18 VODAFONE KABEL DEUTSCHLAND GMBH 

NETZINFRASTRUKTUR 
 

 
Schreiben vom 08.08.2024 
 
„wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 
16.07.2024. 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikati-
onsanlagen unseres Unternehmens, deren Lage 
auf den beiliegenden Bestandsplänen dargestellt 
ist. Wir weisen daraufhin, dass unsere Anlagen bei 
der Bauausführung zu schützen bzw. zu sichern 
sind, nicht überbaut und vorhandene Überdeckun-
gen nicht verringert werden dürfen. 
Sollte eine Umverlegung oder Baufeldfreimachung 
unserer Telekommunikationsanlagen erforderlich 
werden, benötigen wir mindestens drei Monate vor 
Baubeginn Ihren Auftrag an mitverlegung.tfr-
sw@vodafone.com, um eine Planung und Bauvor-
bereitung zu veranlassen sowie die notwendigen 
Arbeiten durchführen zu können. 
Wir weisen Sie ebenfalls daraufhin, dass uns ggf. 
(z.B. bei städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen) 
die durch den Ersatz oder die Verlegung unserer 
Telekommunikationsanlagen entstehenden Kosten 
nach § 150 (1) BauGB zu erstatten sind. 
Anlagen: 
Lageplan(-pläne) 
Weiterführende Dokumente: 
• Kabelschutzanweisung Vodafone GmbH 
• Kabelschutzanweisung Vodafone Deutschland 
GmbH 
• Zeichenerklärung Vodafone GmbH 
• Zeichenerklärung Vodafone Deutschland GmbH 
 
 
 
Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach in-
ternen Wirtschaftlichkeitskriterien. Dazu erfolgt ei-
ne Bewertung entsprechend Ihrer Anfrage zu ei-
nem Neubaugebiet. Bei Interesse setzen Sie sich 
bitte mit dem Team Neubaugebiete in Verbindung: 
Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 
Neubaugebiete KMU 
Südwestpark 15 
90449 Nürnberg 

  
 
 
 
 
Konsequenz: 
Änderungsbedarf. Aufnahme eines Hinweises in 
den Textteil des Bebauungsplanes. 
 
 
Begründung: 
Die Hinweise betreffen nicht das Bebauungsplan-
verfahren, sondern die Bauausführung und sind 
für das Bebauungsplanverfahren somit nicht von 
Bedeutung, werden aber als Hinweise in den Be-
bauungsplan aufgenommen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt, wie dargelegt, folgende 
Hinweise in den Bebauungsplan aufzunehmen: 
 
„Vodafone Kabel Deutschland GmbH 

• Im Plangebiet befinden sich Telekommu-
nikationslinien der Vodafone Kabel 
Deutschland GmbH. 

• Es wird darauf hingewiesen, dass die An-
lagen der Vodafone Kabel Deutschland 
GmbH bei der Bauausführung zu schützen 
bzw. zu sichern sind, nicht überbaut und 
vorhandene Überdeckungen nicht verrin-
gert werden dürfen. 

• Sollte eine Umverlegung oder Baufeld-
freimachung der Telekommunikationsan-
lagen der Vodafone Kabel Deutschland 
GmbH erforderlich werden, benötigt die 
Vodafone Kabel Deutschland GmbH min-
destens drei Monate vor Baubeginen ei-
nen Auftrag an mitverlegung.tfr-
sw@vodafone.com, um eine Planung und 
Bauvorbereitung zu veranlassen sowie die 
notwendigen Arbeiten durchführen zu 
können. 

• Es wird darauf hingewiesen, dass der Vo-
dafone Kabel Deutschland GmbH ggf. (z. 
B. bei städtebaulichen Sanierungsmaß-
nahmen) die durch den Ersatz oder die 
Verlegung der Telekommunikationsanla-

mailto:mitverlegung.tfr-sw@vodafone.com
mailto:mitverlegung.tfr-sw@vodafone.com
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Neubaugebiete.de@vodafone.com 
Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des Ge-
bietes Ihrer Kostenanfrage bei. Weiterführende 
Dokumente: 
• Kabelschutzanweisung Vodafone GmbH 
• Kabelschutzanweisung Vodafone Deutschland 
GmbH 
• Zeichenerklärung Vodafone GmbH 
• Zeichenerklärung Vodafone Deutschland GmbH“ 
 
 

gen der Vodafone Kabel Deutschland 
GmbH entstehenden Kosten nach § 150 
Abs. 1 BauGB zu erstatten sind.“ 

 
T19 Landesamt für 
Umwelt- und Arbeitsschutz 
 
 
Schreiben vom 25.07.2024 
 
„hiermit bitte ich um Fristverlängerung zur Abgabe 
unserer Stellungnahme bis zum 30.08.2024. 
Mit der Bitte um Bestätigung. 
Vielen Dank“ 
 
 
Schreiben vom 02.09.2024 
 
„die Landeshauptstadt Saarbrücken hat die Einlei-
tung des Bebauungsplanverfahrens Nr. 141.01.35 
"Südlich Mecklenburgring 74 & 76“ im Regelverfah-
ren gemäß § 2 BauGB ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und Erstel-
lung eines Umweltberichtes beschlossen. Damit 
sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Nachverdichtung des Wohngebietes ge-
schaffen werden. Es ist der Bau von zwei Mehrfa-
milienhäusern mit Wohnungen des sozialen Woh-
nungsbaus auf einer vorhandenen und nicht mehr 
genutzten Parkplatzfläche geplant. 
 
Auf die Durchführung einer Umweltprüfung mit Er-
stellung des Umweltberichtes wird verzichtet. 
 
Wir nehmen zu der o.g. Planung wie folgt Stellung 
und bitten, die aufgeführten Hinweise und Anmer-
kungen zu berücksichtigen: 
 
Natur- und Artenschutz 
Gemäß vorliegenden Unterlagen stellt sich die Flä-
che vor Ort entsprechend als Parkplatzfläche mit 
vereinzelten Gehölzstrukturen dar, für die jedoch 
aufgrund seltener Nutzung i.V.m. einem geringen 
PKW-Aufkommen vor Ort, kein Bedarf mehr be-

  
 
 
 
 
Konsequenz: 
Änderungsbedarf.  
Ergänzung der Festsetzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 
20 BauGB. 
Aufnahme einer nachrichtlichen Übernahme gem. 
§ 9 Abs. 6 BauGB in den Textteil des Bebauungs-
planes. 
Entfernen eines Bausteins der Festsetzung gem. § 
9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB: 
Aufnahme eines Hinweises in den Textteil des 
Bebauungsplanes. 
 
 
Begründung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natur- und Artenschutz 
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steht. 
 
Von dem Vorhaben sind nach hiesiger Datenlage 
keine geschützten Teile von Natur und Landschaft 
im Sinne der §§ 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 und 
32 BNatSchG betroffen. Lebensraumtypen nach 
Anhang I der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-
Richtlinie, vom 21. Mai 1992, 92/43/EWG) werden 
ebenfalls nicht tangiert. 
 
Gemäß vorliegenden Unterlagen ist die Firma 
MILVUS GmbH mit der Erstellung des artenschutz-
rechtlichen Beitrages beauftragt. Zum Zeitpunkt 
der Erstellung der eingereichten Unterlagen fanden 
bereits 4 von insgesamt 6 Übersichtbegehungen 
des Plangebiets statt. Die beiden restlichen Bege-
hungen waren für die Monate Juli und August vor-
gesehen. 
 
Da zum Zeitpunkt der frühzeitigen Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belan-
ge gem. § 4 Abs. 1 BauGB kein vollständiger Ar-
tenschutzbeitrag eingereicht wurde, ist eine ab-
schließende artenschutzfachliche Beurteilung nicht 
möglich. Dieser soll jedoch im weiteren Verfahren 
nachgereicht werden. 
 
Wasser 
Gebiets- und anlagenbezogener Grundwasser-
schutz 
Der Planbereich befindet sich innerhalb der 
Schutzzone III des mit Verordnung vom 
28.12.1993 und 24.03.1994 festgesetzten Trink-
wasserschutzgebietes “Saarbrücken/Scheidter Tal“ 
(C 30), zu Gunsten der Stadtwerke Saarbrücken 
sowie innerhalb eines gemäß LEP Umwelt ausge-
wiesenen Vorranggebietes für Grundwasserschutz. 
 
Gemäß Grundwassermodell des Saarlandes liegt 
der rechnerische Wert des Flurabstandes im Plan-
bereich bei ca. 130 m. 
 
Der Planbereich liegt innerhalb des potentiellen 
Einzugsbereiches des nach Wassersicherstel-
lungsgesetz (WasSiG) ausgewiesenen Trinkwas-
sernotbrunnen mit der LUA-Kenn-Nr. 01452. Durch 
die beabsichtigte Nutzung, die Erdarbeiten und 
Bebauung können Verbotsbestimmungen der gel-
tenden Wasserschutzgebietsverordnung berührt 
werden, die dann einer Befreiung gem. § 52 Abs. 1 
WHG bedürfen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwischenzeitlich wurde die spezielle artenschutz-
rechtliche Prüfung fertig gestellt. Diese formuliert 
folgende Vorkehrung zur Vermeidung, um Gefähr-
dungen der nach den einschlägigen Regelungen 
geschützten Tierarten zu vermeiden oder zu min-
dern: „Zur Vermeidung des Tötungstatbestandes 
dürfen Rodungsmaßnahmen (Schutz von ge-
büsch- und gehölzbewohnenden Arten) aus-
schließlich außerhalb der Brutzeit im Winter (Zeit-
raum Anfang Oktober bis Ende Februar) durchge-
führt werden. Gehölzschnitte von Rodungen sind 
zeitnah ebenfalls im Winter abzufahren, um eine 
Besiedlung der gefällten Gehölze zu vermeiden.“ 
Diese wird in die bestehende Festsetzung im Text-
teil des Bebauungsplanes aufgenommen. 
 
 
 
Gebiets- und anlagenbezogener Grundwasser-
schutz 
Die Ausführungen aufgrund der Lage des Plange-
bietes innerhalb der Schutzzone III des Trinkwas-
serschutzgebietes werden als nachrichtliche 
Übernahme in den Bebauungsplan entsprechend 
der Stellungnahme des Landesamtes für Umwelt- 
und Arbeitsschutz aufgenommen. 
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In der Schutzzone III des betroffenen Wasser-
schutzgebiets sind u.a. gemäß § 3 der Wasser-
schutzgebietsverordnung folgende ggf. betroffene 
Verbotstatbestände aufgeführt: 
 
10. Wohnsiedlungen, Krankenhäuser, Heilstätten 
und Gewerbebetriebe, wenn das Abwasser nicht 
vollständig und sicher aus der Zone III hinausgelei-
tet wird; 
 
18. Erdaufschlüsse, durch die die Deckschichten 
wesentlich vermindert werden, vor allem wenn das 
Grundwasser ständig oder zu Zeiten hoher Grund-
wasserstände aufgedeckt oder eine schlecht reini-
gende Schicht freigelegt wird und keine ausrei-
chende und dauerhafte Sicherung zum Schutz des 
Grundwassers vorgenommen werden kann; 
 
21. Verwendung von wassergefährdenden aus-
wasch- oder auslaugbaren Materialien zum Stra-
ßen-, Wege- und Wasserbau. 
Grundsätzlich sind in Vorranggebieten für den 
Grundwasserschutz Eingriffe in die Deckschichten 
zu vermeiden. Diese sind im Rahmen der geplan-
ten Maßnahmen aber erforderlich und nachteilige 
Auswirkungen auf das Grundwasser können vorab 
nicht ausgeschlossen werden. 
 
Des weiteren sei auf folgende Aspekte hingewie-
sen: 
1. Brunnenbohrungen sowie Erdwärmesonden sind 
nicht erlaubnisfähig. Die Erlaubnisfähigkeit von 
Erdwärmekollektoren ist im Einzelfall zu prüfen. 
2. Für die Ausführung vorgesehener Sauberkeits-, 
Trag- oder Dränschichten, für die Verfüllung von 
Arbeitsräumen (Kanalgräben, Baugruben usw.) 
sowie für den Unter- und Oberbau von Verkehrs- 
und Parkflächen darf nur Material verwendet wer-
den, das keine auslaugbaren wassergefährdenden 
Bestandteile enthält (geeignetes Naturmaterial) 
bzw. Material, das die Vorgaben der Ersatzbau-
stoffverordnung einhält. 
3. Die Versickerung der anfallenden Nieder-
schlagswässer darf nur außerhalb von Altlasten 
bzw. Altlastverdachtsflächen flächenhaft über die 
natürliche oder über eine mindestens 30 cm mäch-
tige belebte Bodenzone erfolgen. 
4. Sofern eine Gründung von Bauwerken mittels 
Pfähle erfolgen sollte und diese in den Grundwas-
serhorizont reichen, stellt die Maßnahme einen 
Benutzungstatbestand im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 
4 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) dar, der gemäß 
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§ 8 Abs. 1 WHG der Erlaubnis nach § 10 WHG be-
darf. 
 
Zuständig für die Erteilung der Erlaubnis ist das 
Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und 
Verbraucherschutz als oberste Wasserbehörde (§ 
103 Abs. 2 Nr. 1 Saarländisches Wassergesetz - 
SWG). 
 
5. Die Deckschichten der Verkehrs- und Parkflä-
chen haben wasserundurchlässig zu sein. 
Als wasserundurchlässig gelten: 
o Betondecken nach ZTV-Beton-StB 07; 
o Asphaltdecken nach ZTV-Asphalt-StB 07; 
o Verbundsteine auf Betontragschicht (mindestens 
C 12/15-C 16/20, d = 10 cm). 
 
6. Alternativ sind außerhalb von Altlasten bzw. Alt-
lastverdachtsflächen nur wasserdurchlässige Flä-
chenbeläge mit DIBT Zulassung zur Behandlung 
von Niederschlagswasser zulässig. Der Flächenbe-
lag (als Bauprodukt) besteht aus Bettungsmaterial, 
Fugenmaterial und Pflastersteinen gemäß der Zu-
lassung.“ 
 
Bodenschutz und Geologie 
Das Vorhaben grenzt an den Standort einer ehe-
maligen Tankstelle, die am Mecklenburg 74-76 be-
trieben wurde und durch Wohnhäuser überbaut 
wurde. Im Rahmen der Umnutzung der Tankstelle 
wurde keine Altlastengefährdungsabschätzung 
vorgelegt, die die mögliche Ausbildung einer 
Schadstofffahne in den südlich angrenzenden und 
nun zu überplanenden Bereich ausschließen könn-
te. Daher besteht ein – wenn auch geringes – 
Restrisiko, dass bei der Umsetzung der Maßnah-
me schädliche Bodenveränderungen aus dem 
ehemaligen Tankstellenbetrieb aufgeschlossen 
werden können. 
 
Im Textteil B wird vorsorglich unter Punkt 15.3 da-
rauf hingewiesen, dass schädliche Bodenverände-
rungen dem LUA zu melden sind und gegebenen-
falls notwendige Maßnahmen mit der Behörde ab-
zustimmen sind. 
 
Grundsätzlich erhebt der Bodenschutz und Geolo-
gie daher keine Einwände gegen den vorgelegten 
Bauleitplan. 
 
Gewässerschutz 
Das Plangebiet liegt innerhalb eines bebauten Ge-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf Grund der Lage in der Schutzzone III des 
festgesetzten Trinkwasserschutzgebietes wird die 
Festsetzung zur Reduzierung der Versiegelung 
durch Verwendung wasserdurchlässiger Beläge 
etc. gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB ersatzlos ge-
strichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bodenschutz und Geologie 
Der Hinweis aufgrund des direkt angrenzenden 
Standortes einer ehemaligen Tankstelle wird in 
den Bebauungsplan aufgenommen bzw. wird der 
bestehende Hinweis ergänzt. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt, wie dargelegt, die Fest-
setzung zur Gehölzrodung außerhalb der Brut- 
und Setzzeiten gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB wie 
folgt zu ergänzen und die Begründung entspre-
chend anzupassen: 
 
„Gehölzrodung außerhalb der Brut- und Setz-
zeiten: Die Rodung von Gehölzen darf gem. § 39 
Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG nur außerhalb der Brut- 
und Setzzeiten im Zeitraum vom 01. Oktober bis 
28. Februar erfolgen. Damit ist der Schutz von Ge-
legen und Nestlingen der europäischen Vogelar-
ten hinreichend sicher gewährleistet.  
Gehölzschnitte von Rodungen sind zeitnah eben-
falls im Winter abzufahren, um eine Besiedlung 
der gefällten Gehölze zu vermeiden.“ 
 
 
Der Stadtrat beschließt, wie dargelegt, folgende 
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bietes. Die für die geplante Nutzung erforderliche 
Entsorgungsinfrastruktur und damit Anschluss-
punkte sind bereits aufgrund der Bestandsbebau-
ung vorhanden. Die Entwässerung des Plangebie-
tes wird im Trennsystem erfolgen. 
 
Für die Entsorgung des Niederschlagswasser gilt 
gem. § 49a SWG: „Niederschlagswasser von 
Grundstücken, die nach dem 1. Januar 1999 erst-
mals bebaut, befestigt oder an die öffentliche Ka-
nalisation angeschlossen werden, sollen (...) vor 
Ort genutzt, versickert, verrieselt oder in ein oberir-
disches Gewässer eingeleitet werden (...).“ 
 
Das auf dem Grundstück anfallende Nieder-
schlagswasser ist vollständig auf dem Grundstück 
zu versickern. Sollte eine Versickerung technisch 
oder rechtlich nicht möglich sein, ist das anfallende 
Niederschlagswasser durch geeignete Maßnah-
men (z.B. Retentionszisterne) auf dem Grundstück 
zurückzuhalten und gedrosselt über einen Regen-
wasserkanal der vorhandenen Kanalisation zuzu-
führen. Die erforderlichen Anlagen müssen den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik ent-
sprechen. 
 
Anfallendes Schmutzwasser soll in die bestehende 
Kanalisation im Mecklenburgring eingeleitet wer-
den. Die Schmutzwasserentsorgung kann somit als 
ordnungsgemäß gesichert erachtet werden. Gegen 
die Aufstellung des Bebauungsplans bestehen aus 
Sicht des Gewässerschutzes keine Einwände. 
 
Lärmschutz 
Es bestehen keine grundsätzlichen Bedenken ge-
gen das oben genannte Vorhaben.“ 
 

nachrichtliche Übernahme gem. § 9 Abs. 6 BauGB 
in den Bebauungsplan aufzunehmen: 
 

• „Der Planbereich befindet sich innerhalb 
der Schutzzone III des mit Verordnung 
vom 28.12.1993 und 24.03.1994 festge-
setzten Trinkwasserschutzgebietes „Saar-
brücken/Scheidter Tal“ (C 30), zu Gunsten 
der Stadtwerke Saarbrücken sowie inner-
halb eines gemäß LEP Umwelt ausgewie-
senen Vorranggebietes für Grundwasser-
schutz. 

• Gemäß Grundwassermodell des Saarlan-
des liegt der rechnerische Wert des Flur-
abstandes im Planbereich bei ca. 130 m. 

• Der Planbereich liegt innerhalb des poten-
tiellen Einzugsbereiches des nach Was-
sersicherungsgesetz (WasSiG) ausgewie-
senen Trankwassernotbrunnen mit der 
LUA-Kenn-Nr. 01452. Durch die beabsich-
tigte Nutzung, die Erdarbeiten und Bebau-
ung können Verbotsbestimmungen der 
geltenden Wasserschutzgebietsverord-
nung berührt werden, die dann einer Be-
freiung gem. § 52 Abs. 1 WHG bedürfen. 

• In der Schutzzone III des betroffenen 
Wasserschutzgebiets sind u. a. gemäß § 3 
der Wasserschutzgebietsverordnung fol-
gende ggf. betroffene Verbotstatbestände 
aufgeführt: 

o 10. Wohnsiedlungen, ..., wenn 
das Abwasser nicht vollständig 
und sicher aus der Zone III hin-
ausgeleitet wird; 

o 18. Erdaufschlüsse, durch die die 
Deckschichten wesentlich vermin-
dert werden, vor allem wenn das 
Grundwasser ständig oder zu Zei-
ten hoher Grundwasserstände 
aufgedeckt oder eine schlecht rei-
nigende Schicht freigelegt wird 
und keine ausreichende und dau-
erhafte Sicherung zum Schutz des 
Grundwassers vorgenommen 
werden kann; 

o 21. Verwendung von wasserge-
fährdenden auswasch- oder aus-
laugbaren Materialien zum Stra-
ßen-, Wege- und Wasserbau. 
Grundsätzlich sind in Vorrangge-
bieten für den Grundwasserschutz 
Eingriffe in die Deckschichten zu 
vermeiden.  

• Des Weiteren wird auf folgendes hinge-
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wiesen: 
o Brunnenbohrungen sowie Erd-

wärmesonden sind nicht erlaub-
nisfähig. Die Erlaubnisfähigkeit 
von Erdwärmekollektoren ist im 
Einzelfall zu prüfen. 

o Für die Ausführung vorgesehener 
Sauberkeits-, Trag- oder Drän-
schichten, für die Verfüllung von 
Arbeitsräumen (Kanalgräben, 
Baugruben usw.) sowie für den 
Unter- und Oberbau von Ver-
kehrs- und Parkflächen darf nur 
Material verwendet werden, das 
keine auslaugbaren wasserge-
fährdenden Bestandteile enthält 
(geeignetes Naturmaterial) bzw. 
Material, das die Vorgaben der 
Ersatzbaustoffverordnung einhält. 

o Die Versickerung der anfallenden 
Niederschlagswässer darf nur 
außerhalb von Altlasten bzw. Alt-
lastverdachtsflächen flächenhaft 
über die natürliche oder über eine 
mindestens 30 cm mächtige be-
lebte Bodenzone erfolgen. 

o Sofern eine Gründung von Bau-
werken mittels Pfähle erfolgen 
sollte und diese in den Grund-
wasserhorizont reichen, stellt die 
Maßnahme einen Benutzungstat-
bestand im Sinne des § 9 Abs. 1 
Nr. 4 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) dar, der gemäß § 8 Abs. 1 
WHG der Erlaubnis nach § 10 
WHG bedarf. 
Zuständig für die Erteilung der Er-
laubnis ist das Ministerium für 
Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar 
und Verbraucherschutz als obers-
te Wasserbehörde (§ 103 Abs. 2 
Nr. 1 Saarländisches Wasserge-
setz - SWG). 

o Die Deckschichten der Verkehrs- 
und Parkflächen haben wasser-
undurchlässig zu sein. Als was-
serundurchlässig gelten: 

 Betondecken nach ZTV-
Beton-StB 07; 

 Asphaltdecken nach ZTV-
Asphalt-StB 07; 

 Verbundsteine auf Beton-
tragschicht (mindestens C 
12/15-C 16/20, d = 10 
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cm). 
o Alternativ sind außerhalb von Alt-

lasten bzw. Altlastverdachtsflä-
chen nur wasserdurchlässige Flä-
chenbeläge mit DIBT Zulassung 
zur Behandlung von Nieder-
schlagswasser zulässig. Der Flä-
chenbelag (als Bauprodukt) be-
steht aus Bettungsmaterial, Fu-
genmaterial und Pflastersteinen 
gemäß der Zulassung.“ 

 
 
Der Stadtrat beschließt, wie dargelegt, die Fest-
setzung zur Reduzierung der Versiegelung durch 
Verwendung wasserdurchlässiger Beläge etc. 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB ersatzlos zu strei-
chen. 
 
 
Der Stadtrat beschließt, wie dargelegt, folgende 
Hinweise in den Bebauungsplan aufzunehmen: 
 
„Altlasten 

• Das Plangebiet grenzt an den Standort ei-
ner ehemaligen Tankstelle, die am Meck-
lenburgring 74-76 betrieben wurde und 
durch Wohnhäuser überbaut wurde. Es 
besteht ein – wenn auch geringes – Rest-
risiko, dass bei der Umsetzung der Maß-
nahme schädliche Bodenveränderungen 
aus dem ehemaligen Tankstellenbetrieb 
aufgeschlossen werden können.“ 

 
 

 
 
T20 LANDESBETRIEB FÜR STRAßENBAU 

 
 

Schreiben vom 18.07.2024 
 
„gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes be-
stehen keine Bedenken.“ 
 

  
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
 
 

 

 
T21 LANDESAMT FÜR VERMESSUNG,  

GEOINFORMATION UND LANDENTWICKLUNG 
 

 
Keine Stellungnahme abgegeben 
 
 

  
 
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
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T22 LANDESPOLIZEIPRÄSIDIUM 

DIR. LPP1_KAMPFMITTELRÄUMDIENST 
 

Keine Stellungnahme abgegeben 
 
 

  
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
 
 
 

 
 
T23 LANDWIRTSCHAFTSKAMMER FÜR 

DAS SAARLAND 
 

 
Schreiben vom 12.08.2024 
 
„zum derzeitigen Planungsstand werden gegen 
den Bebauungsplan keine Bedenken vorgebracht.“ 
 

  
 
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
 
 
 

 
 
T24 LANDESDENKMALAMT 

 
 

Keine Stellungnahme abgegeben 
 
 

  
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
 
 
 

 
 
T25 MINISTERIUM DER JUSTIZ 

 
 

Schreiben vom 17.07.2024 
 
„in Erledigung der o.g. Maßnahme erstatte ich für 
das Ministerium der Justiz Fehlanzeige.“ 
 

  
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
 
 

 

 
T26 MINISTERIUM DER FINANZEN UND FÜR 

WIRTSCHAFT 
 

 
Keine Stellungnahme abgegeben 
 
 

  
 
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 

 

 
T27 MINISTERIUM FÜR ARBEIT, SOZIALES, 

FRAUEN UND GESUNDHEIT 
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Keine Stellungnahme abgegeben 
 
 

Kein Beschluss erforderlich 
 
 
 

 
 
T28 MINISTERIUM FÜR INNERES, BAUEN UND 

SPORT 
 OBERSTE LANDESBAUBEHÖRDE OBB 1 

REFERAT OBB 11, LANDESPLANUNG, 
BAULEITPLANUNG 
 

 
Schreiben vom 29.08.2024 
 
„der Planung im Sinne Ihrer o.a. Vorlage stehen 
landesplanerische Ziele nicht entgegen. 
 
Die gemäß den Ausführungen in der Begründung 
beantragten Nichtanrechnung der mit der Planung 
vorbereiteten „Baulücken“ wird in Aussicht gestellt. 
Allerdings ist hier, entgegen den Darlegungen in 
der Begründung, nicht der Bezug zu § 13a BauGB 
ausschlaggebend, sondern die Bestimmungen der 
Ziffer 35 des LEP „Siedlung“. 
 
Nach Abschluss des Verfahrens wird um Überlas-
sung eines Exemplars des als Satzung beschlos-
senen Bebauungsplans einschl. Begründung sowie 
einer Kopie der ortsüblichen Bekanntmachung ge-
beten.“ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Konsequenz: 
Änderungsbedarf. Anpassung der Begründung. 
 
 
Begründung: 
 
 
 
Die Begründung zur Anrechnung der Baulücken 
wird auf die Formulierungen der Ziffer 35 des LEP 
„Siedlung“ angepasst. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt, wie dargelegt, die Ausfüh-
rung zu Wohneinheiten in der Begründung anzu-
passen. 

 
T28 MINISTERIUM FÜR INNERES, BAUEN UND 

SPORT 
OBB 2-LIEGENSCHAFTEN 
 

 
Keine Stellungnahme abgegeben 
 
 

  
 
 
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
 
 
 

 
 
T28 MINISTERIUM FÜR INNERES, BAUEN UND 

SPORT 
 OBERSTE LANDESBAUBEHÖRDE OBB 1 

REFERAT  OBB14 - STADTENTWICKLUNG, 
STÄDTEBAUFÖRDERUNG, EU-FONDS 
 

 
Keine Stellungnahme abgegeben 

  
 
 
 
 
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
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T29 MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, 

INNOVATION, DIGITALES UND ENERGIE  
REFERAT E/1 
 

 
Schreiben vom 12.08.2024 
 
„zum o.g Planverfahren nehmen die Fachreferate 
des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digita-
les und Energie wie folgt Stellung: 
Grundsatzfragen der Energiepolitik: 
Zur Umsetzung landesweiter und bundesweiter 
Ziele in Bezug auf die Energiewende, der damit 
verbundenen Verringerung des Energiebedarfs 
und der ressourcenschonenden Erzeugung von 
Energie, wird wie folgt Stellung genommen: 
Die im Vorhaben gegebene Festsetzung zur Nut-
zung solarer Energie auf mind. 50 Prozent der 
Dachflächen ist aus energiepolitischer Sicht zu be-
grüßen. 
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass auf 
kommunaler Ebene weitere Möglichkeiten beste-
hen, eine Beeinträchtigung der Umwelt zu minimie-
ren: 
Hinweis zu kommunalen Aufgaben im Bereich der 
Energieversorgung: 
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die Be-
lange des Umweltschutzes, insbesondere die Nut-
zung erneuerbarer Energien sowie die sparsame 
und effiziente Nutzung von Energie zu berücksich-
tigen (vgl.§ 1 Abs. 6 Nr. 7 lit. f BauGB). In diesem 
Sinne ist neben der grundsätzlich zu gewährleis-
tenden Versorgungssicherheit innerhalb der räum-
lichen Verantwortung die Struktur der Energiever-
sorgung auch im Hinblick auf die möglichen Aus-
wirkungen auf den Klimawandel zu optimieren. 
Zu den allgemeinen Grundsätzen und Zielen der 
Bauleitplanung im Bereich der Energieversorgung, 
welche im Sinne der Nachhaltigkeit auch festge-
setzt werden können (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 lit. b 
BauGB), zählen insbesondere 
- die Erhöhung der Energieeffizienz bei der Her-
stellung von Energie und durch Ausschöpfung der 
Möglichkeiten zur Energieeinsparung 
- die Verbesserung bzw. Schaffung der Vorausset-
zungen für den Einsatz regenerativer Energien 
- die bedarfsgerechte Bereitstellung von Flächen 

  
 
 
 
 
 
Konsequenz: 
Kein Änderungsbedarf. 
 
 
Begründung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nebenanlagen, die der Versorgung des Gebietes 
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für Erzeugungsanlagen und Betriebe zur 
Erzeugung von Energie (Versorgungsflächen für 
die Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder Speiche-
rung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerba-
ren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung; vgl. § 9 
Abs. 1 Nr. 12 BauGB) 
- die verbrauchernahe Energiebereitstellung bei 
der Planung und Errichtung neuer Standorte. 
Zudem können im Bebauungsplan gemäß§ 9 Abs. 
1 Nr. 11 BauGB aus städtebaulichen Gründen 
auch Flächen für Ladeinfrastruktur elektrisch be-
triebener Fahrzeuge festgesetzt werden. 
Energiewirtschaft, Montanindustrie: 
Soweit noch nicht geschehen, wird darum gebeten, 
das Verfahren auch mit dem Oberbergamt des 
Saarlandes abzustimmen. 
Darüber hinaus bestehen aus Sicht des Ministeri-
ums für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Ener-
gie keine Bedenken“ 
 

mit Elektrizität und / oder der E-Mobilität dienen, 
wurden im vorliegenden Bebauungsplan bereits 
festgesetzt. Sie sind demnach innerhalb des Gel-
tungsbereiches des Plangebietes, auch außerhalb 
der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, 
auch soweit für sie keine besonderen Flächen 
festgesetzt sind. 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 

 

 
T30 MINISTERIUM FÜR UMWELT, KLIMA, 

MOBILITÄT, AGRAR UND 
VERBRAUCHERSCHUTZ 
ABTEILUNG D - NATURSCHUTZ, FORSTEN 
 

 
Schreiben vom 19.07.2024 
 
„im Geltungsbereich des o. g. Bebauungsplanes 
befindet sich kein Wald im Sinne des § 2 Lan-
deswaldgesetz. 
Insofern sind die Belange der Forstbehörde nicht 
betroffen.“ 
 

  
 
 
 
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
 
 

 

 
T30 MINISTERIUM FÜR UMWELT, KLIMA, 

MOBILITÄT, AGRAR UND 
VERBRAUCHERSCHUTZ 
ABTEILUNG F - MOBILITÄT 
 

 
Schreiben vom 18.07.2024 – Ref. F/6 
 
„Ref. F/6 meldet Fehlanzeige“ 
 
 
Schreiben vom 13.08.2024 – Ref. F/5 
 
„seitens der Obersten Straßenbaubehörde beste-
hen keine Bedenken gegen die betreffende Pla-
nung.“ 

  
 
 
 
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
 
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
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T31 MINISTERIUM FÜR BILDUNG UND KULTUR 

 
 

Keine Stellungnahme abgegeben 
 
 

  
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
 
 
 

 
 
T32 NABU, NATURSCHUTZBUND DEUTSCHLAND 

LANDESVERBAND SAARLAND E. V. 
 

 
Keine Stellungnahme abgegeben 
 
 

  
 
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
 
 
 

 
 
T33 OBERBERGAMT DES SAARLANDES 

 
 

Schreiben vom 12.08.2024 
 
„nach Prüfung der Angelegenheit teilen wir Ihnen 
mit, dass gegen die Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 141.01.35 „Südlich Mecklenburgring 74 
& 76" in der Landeshauptstadt Saarbrücken aus 
bergbaulicher Sicht keine Bedenken bestehen.“ 
 

  
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
 
 
 

 

 
T34 REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN 

FACHBEREICH 3 
FD 60 REGIONALENTWICKLUNG UND 
PLANUNG 
 

 
Schreiben vom 09.08.2024 
 
„mit der E-Mail vom 16.07.2024 haben Sie den 
Regionalverband Saarbrücken als Träger der Flä-
chennutzungs- und Landschaftsplanung im Rah-
men der Aufstellung des o.g. Bebauungsplanes um 
Stellungnahme gebeten. 
Der rechtswirksame Flächennutzungsplan des Re-
gionalverbandes Saarbrücken stellt für den Gel-
tungsbereich des o.g. Bebauungsplanes eine 
„Wohnbaufläche" dar. Damit ist der Bebauungs-
plan gem. § 8 Abs. 2 BauGB aus den Darstellun-

  
 
 
 
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
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gen des Flächennutzungsplans entwickelt. 
Der gültige Landschaftsplan des Regionalverban-
des Saarbrücken stellt das Plangebiet als „Sied-
lungsfläche" dar. Diese Darstellung steht dem Vor-
haben nicht entgegen. 
Ich bitte darum, den Bebauungsplan nach Erlan-
gung der Rechtskraft als Kopie - gerne auch in di-
gitaler Form - zuzusenden.“ 
 

 
T35 REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN 

GESUNDHEITSAMT 
 

 
Schreiben vom 05.08.2024 
 
„die Belange des Gesundheitsamtes des Regional-
verbandes Saarbrücken werden nicht berührt.“ 
 

  
 
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
 
 
 

 
 
T36 SAARBAHN SAAR GMBH 

 
 

Keine Stellungnahme abgegeben 
 
 

  
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
 
 
 

 
 
T37 SAARFORST LANDESBETRIEB 

 
 

Keine Stellungnahme abgegeben 
 
 

  
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
 
 
 

 
 
T38 STADTWERKE SAARBRÜCKEN - NETZ 

SAARBRÜCKEN 
 

 
Keine Stellungnahme abgegeben 
 
 

  
 
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
 
 
 

 
 
T39 UNIVERSITÄT DES SAARLANDES 

 
 

Keine Stellungnahme abgegeben 

  
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
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T40 VSE VERTEILNETZ GMBH 

 
 

Keine Stellungnahme abgegeben 
 
 

  
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
 
 
 

 
 
T41 WASSER- UND SCHIFFFAHRTSAMT 

 
 

Keine Stellungnahme abgegeben 
 
 

  
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
 
 
 

 
 
T42 DEUTSCHE GLASFASER 

UNTERNEHMENSGRUPPE 
 

 
Keine Stellungnahme abgegeben 
 
 

  
 
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
 
 
 

 
 
T43 INEXIO GMBH 

 
 

Schreiben vom 17.07.2024 
 
„vielen Dank für Ihre Anfrage. 
Im angefragten Bereich befinden sich derzeit keine 
Leitungen unseres Unternehmens. 
Für Auskünfte zu anderen Liegenschaften steht 
Ihnen unser Online Portal 
https://planauskunft.inexio.net zur Verfügung.“ 
 

  
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
 
 

 

 
T44 ERICSSON SERVICES GMBH 

CONTRACT HANDLING GROUP 
 

 
Schreiben vom 30.07.2024 
 

  
 
 
 
 
Konsequenz: 
Änderungsbedarf. Aufnahme eines Hinweises in 
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„vielen Dank für Ihre Anfrage. 
Die Firma Ericsson wurde von der Deutschen Te-
lekom Technik GmbH beauftragt, in ihrem Namen, 
Anfragen zum Thema Trassenschutz zu bearbei-
ten. 
Der Verlauf der vorhandenen Richtfunkstrecke(n) 
ist im Folgenden zu entnehmen. 
 

 
 
Um die direkte Sichtline ist ein Radius von mindes-
tens +/· 25m freizuhalten. 
Diese Stellungnahme gilt für Richtfunkverbindun-
gen des Ericsson - Netzes und für Richtfunkver-
bindungen des Netzes der Deutschen Telekom. 
Bitte richten Sie Ihre Anfragen (Ericsson und Deut-
sche Telekom) ausschließlich per Email an die: 
bauleitplanung@ericsson.com“ 
 

den Textteil des Bebauungsplanes. 
 
 
Begründung: 
 
Der Geltungsbereich wird von einer Richtfunkstre-
cke tangiert. Zum Schutz der Richtfunkstrecke bei 
der Bauausführung wird ein Hinweis in den Be-
bauungsplan aufgenommen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt, wie dargelegt, folgende 
Hinweise in den Bebauungsplan aufzunehmen: 
 
„Ericsson Services GmbH 

• Das Plangebiet wird von einer Richt-
funkstrecke tangiert. Es handelt sich ent-
weder um eine Richtfunkverbindung des 
Ericsson-Netzes oder des Netzes der 
Deutschen Telekom. 

• Im Zuge der weiteren Detailplanung ist ei-
ne Abstimmung mit dem Trasseninhaber 
durchzuführen.“ 

 
 
T45 TELEFONICA GERMANY GMBH & CO. OHG 

 
 

Keine Stellungnahme abgegeben 
 
 

  
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
 
 
 

 
 
T46 DIE AUTOBAHN GMBH DES BUNDES 

NL WEST 
 

 
Keine Stellungnahme abgegeben 
 
 

  
 
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
 
 
 

 
 
N1 GROßROSSELN 

BÜRGERMEISTER DOMINIK JOCHUM 
 

 
Keine Stellungnahme abgegeben 
 

  
 
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
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N2 VÖLKLINGEN 

OBERBÜRGERMEISTERIN CHRISTIANE BLATT  
 

 
Schreiben vom 25.07.2024 
 
„gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 
141.01.35 „Südlich Mecklenburgring 74 & 76" in 
der Landeshauptstadt Saarbrücken, Stadtteil St. 
Johann bestehen seitens der Stadt Völklingen kei-
ne Bedenken.“ 
 

  
 
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
 
 
 

 

 
N3 PÜTTLINGEN 

BÜRGERMEISTERIN DENISE KLEIN  
 

 
Keine Stellungnahme abgegeben 
 
 

  
 
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
 
 
 

 
 
N4 RIEGELSBERG 

BÜRGERMEISTER KLAUS HÄUSLE 
 

 
Schreiben vom 23.07.2024 
 
„mit Ihrem Schreiben vom 05.07.2024, hier einge-
gangen am 16.07.2024, bitten Sie um Stellung-
nahme zu dem o.g. Bebauungsplanentwurf. 
Die Gemeinde Riegelsberg nimmt zu dem vorge-
legten Entwurf gemäß § 4 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 2 
Abs. 2 BauGB wie folgt Stellung: 
„Im Rahmen unseres Aufgabenbereiches bestehen 
keine Bedenken hinsichtlich des Planentwurfes 
und der Begründung. Ferner gibt es keinerlei be-
absichtigte oder eingeleitet Planungen der Ge-
meinde Riegelsberg, die in einem Konflikt zu Ihrem 
Vorhaben stehen könnten."“ 
 

  
 
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
 
 
 

 

 
N5 QUIERSCHIED 

BÜRGERMEISTER LUTZ MAURER 
 

 
Keine Stellungnahme abgegeben 

  
 
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
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N6 HEUSWEILER 

BÜRGERMEISTER THOMAS REDELBERGER   
 

 
Keine Stellungnahme abgegeben 
 
 

  
 
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
 
 
 

 
 
N7 SULZBACH 

BÜRGERMEISTER MICHAEL ADAM 
 

 
Keine Stellungnahme abgegeben 
 
 

  
 
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
 
 
 

 
 
N8 MITTELSTADT ST. INGBERT 

OBERBÜRGERMEISTER ULLI MEYER 
 

 
Schreiben vom 23.07.2024 
 
„zu o.g. Bebauungsplan können wir Ihnen mitteilen, 
dass seitens der Mittelstadt St. Ingbert keine Be-
denken oder Anregungen vorgebracht werden.“ 
 

  
 
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
 
 

 

 
N9 MANDELBACHTAL 

BÜRGERMEISTERIN MARIA VERMEULEN 
 

 
Keine Stellungnahme abgegeben 
 
 

  
 
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
 
 
 

 
 
N10 KLEINBLITTERSDORF 

BÜRGERMEISTER RAINER LANG 
 

 
Schreiben vom 23.07.2024 
 

  
 
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
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„nach Prüfung der Unterlagen werden die Belange 
der Gemeinde Kleinblittersdorf durch die Aufstel-
lung des o.g. Bebauungsplanes nicht berührt. 
Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes be-
stehen somit keine Bedenken.“ 
 

 
 

 

 
N11 PRÉFECTURE DE MOSELLE 
 (FORBACH, STIRING-WENDEL, MORSBACH, 

PETITE-ROSSELLE) 
REGIONALE KONTAKTSTELLE 

 
 

Keine Stellungnahme abgegeben 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
 
 
 

 
 
N12 MAIRIE DE GROSSBLIEDERSTROFF 

 
 

Keine Stellungnahme abgegeben 
 
 

  
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
 
 
 

 
 
N13 MARIE D'ALSTING 

 
 

Keine Stellungnahme abgegeben 
 
 

  
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
 
 
 

 
 
N14 MAIRIE DE SPICHEREN 

 
 

Keine Stellungnahme abgegeben 
 
 

  
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
 
 
 

 
 
N15 LE PRÉSIDENT DE LA 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
FORBACH 
 

 
Keine Stellungnahme abgegeben 

  
 
 
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
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N16 MAIRIE DE STIRING-WENDEL 

MONSIEUR YVES LUDWIG 
 
 

Keine Stellungnahme abgegeben 
 
 

  
 
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
 
 
 

 
 
N17 FORBACH  

ALEXANDRE CASSARO 
 

 
Keine Stellungnahme abgegeben 
 
 

  
 
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
 
 
 

 
 
N18 MAIRIE DE SCHOENECK 

 
 

Keine Stellungnahme abgegeben 
 
 

  
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
 
 
 

 
 
N19 MAIRIE DE PETITE-ROSELLE 

 
 

Schreiben vom 17.07.2024 
 
„Suite a votre courrier du 05 juillet ecoule relatif a 
votre plan d'occupation des sols reference en ob-
jet, dans le quartier de St Johann a Sarrebruck, je 
vous remercie de nous avoir consultes afin de sol-
liciter notre avis concemant votre projet. 
Par la presente, nous vous faisons savoir que nous 
n'avons aucune remarque particuliere a formuler.“ 
 

  
 
 
 
Kein Beschluss erforderlich 
 
 

 

 


